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Umfrage an die «Fronten» gerichtet, deren Antworten hier a
titre de document veréffentlicht werden. Die Fiihrer der neuen
Bewegungen - Eidgendssische Front - Jungbauern - Neue Front
- Nationale Front - (die beiden letzteren haben sich inzwischen
zu dem Kampfbund Neue und Nationale Front zusammenge-
schlossen) - Bund nationalsozialistischer Eidgenossen - Bund
Neue Schweiz - «Ordre et Tradition» - Schweizer Heimatwehr
- Union nationale - sind ersucht worden, kurz die Geschichte
und das Wesen ihrer Bewegung zu charakterisieren und die
entscheidenden Forderungen und Programmpunkte darzustellen.
Von der Redaktion der N SR wurde zugesagt, daf alle Aufe-
rungen ungekiirzt im Juniheft abgedruckt wiirden. Im darauf-
folgenden Juliheft werden wir eine Diskussion iiber die Fronten
erdffnen und werden trachten, die Auseinandersetzungen in
fruchtbarer Weise durchzufiihren.

Die Eidgenossische Front
von Dr. Wilhelm Frick, Ziirich

Die Eidgenossische Front ist anliBlich des Kampfes gegen die
Lex SchultheB entstanden. Schon Monate und Jahre vor die-
sem Kampfe sind Minner aus der jungen Generation zusammen-
getreten, um — angeekelt von der offiziellen Parteipolitik und dem
Widerspruche dieser Politik zu einer grundsitzlichen Weltauffas-
sung — die Richtlinien zu studieren, die diesen Zwiespalt zu be-
seitigen und die Politik mit den sittlichen Begriffen der iiberwiegen-
den Mehrheit unseres Schweizervolkes wieder in Ubereinstimmung
zu bringen vermochten. Durchdrungen von einer heilen Vater-
landsliebe, versuchte dieser erste Kreis, den immer mehr um sich
greifenden berechtigten Abscheu vor der heutigen Politik und die
allgemeine Resignation unserer Bevilkerung, deren weitgehende
Folgen dieser Abscheu ist, zu iiberwinden durch die Erkenntnis
und Anerkennung der sittlichen Pflicht, in einer Demokratie
gegeniiber dem Geschehen im eigenen Land und Volk nicht beiseite
stehen zu diirfen.

Mitten in diese rein geistigen Gedankenginge und innern Kampfe,
‘die vielleicht noch lange im engen Rahmen des stillen Suchens nach

66



der Wahrheit geblieben wiren, platzte die Lex SchultheB, die mit
einem Schlage diesem Kreise blitzartig zeigte, auf welcher schiefen
Ebene die Fiihrer unserer Politik sich befanden. Diese Gesetzes-
vorlage, von den marxistischen Parteien im Generalstreik 1918 dem
Biirgertum und unseren Behorden als Versprechen abgetrotzt, be-
deutete fiir uns trotz seines anscheinend humanitiren Charakters
nichts anderes, als einen weitern, entscheidenden Schritt auf dem
Wege zum unnatiirlich-gleichmacherischen Staatssozialisinus und
zur weitern Ausschaltung der ohnehin in erschreckendem Ver-
schwinden begriffenen Verantwortung der natiirlichen und schop-
fungsgemaBen Lebensordnungen wie Familie und Berufsstand. Die
Tatsache, daB unsere Behorden und Parteien, teilweise aus Ver-
blendung, mehr aber noch deshalb, weil sie die innere Verbindung
mit unserem Volke und das Gefiihl oder den Mut fiir eine grund-
satzlich klare, weltanschaulich bedingte Politik verloren hatten,
diese falsche Politik entscheidend weiterfithren wollten, zwang die-
sen ersten Kreis aus Erkenntnis und Gewissenspflicht aus ihrer
Zuriickhaltung heraus zum Kampfe gegen diese Art der Politik und
insbesondere gegen die Mentalitit, die sich dahinter zeigte. Im Som-
mer 1931 schloB sich dieser erste Kreis zum Aktionskomitee Eidge-
nossische Front» zusammen, um nun, wo alle unsere Behorden und
der GroBteil unserer Parteien aus Blindheit und Schwiiche versagten,
selbst in die Arena zu treten und mit dem Rufe «Es ist genug»! den
Kampf gegen diese staatssozialistische und untraghare Sozialver-
sicherungsvorlage und damit fiir eine politische Erneuerung unserer
Politik auf einer klaren, grundsatzlichen Basis aufzunehmen.
Dieser Kampf ist noch zu lebhaft in Erinnerung, als daB dariiber
noch viel Worte zu verlieren waren. Nur an die Tatsache sei erinnert,
dafl die Eidgenossische Front damals gegen ungeheure Widerstiande
zusammen mit unsern welschen und teilweise mit unsern katholi-
schen Eidgenossen, die sich beide das Gefiihl fiir eine national-
ethische Politik besser erhalten haben, als unsere liberalistisch-
biirgerlichen Parteien der deutschen Schweiz, den Kampf auf
Grund der schon damals verdffentlichten «Richtlinien» auch fiir die
trotz der verfassungsmiBigen Garantie von allen Parteien und Be-
horden und insbesondere von der Presse unterdriickte Meinungs-
freiheit gefiihrt hat. Das Schweizervolk, einmal vor die grundsitz-
liche Frage gestellt, hat sie richtig beantwortet und sich iiberwie-
gend hinter die Eidgenossische Front gestellt. Damit war der Kampf
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siegreich ausgefochten und hatte die Mithen und Opfer gelohnt, Aber
der kleine damalige Kreis, der ihn in der ganzen Ostschweiz ge-
fiihrt hatte, hatte sich erschopft und bedurfte der Ruhe und Stir-
kung, bevor er erneut ins Feld ziehen konnte, um nun auf der gan-
zen Linie den Kampf fiir eine neue Mentalitit in unserm Volke
aufzunehmen. Denn nicht um #uBere Formen geht es fiir die Eid-
genossische Front, sondern darum, unserem Schweizervolke wieder
den Begriff seiner Wiirde, Ehre und Gemeinschaft und iiber alles
Vaterlindische hinaus auch das Gefiihl fiir reine schweizerische,
christliche Kultur neu einzuimpfen. Gerade aus dieser Erkenntnis
heraus konnte es sich nach dem Siege iiber die Lex SchultheB nicht
darum handeln, nun einfach Massen aufzurufen, sondern einzig
darum, Mensch um Mensch, jeden einzelnen fiir die sittliche Grund-
lage eines neuen Staatsgedankens und einer neuen Verantwortung
gegeniiber unserer Volksgemeinschaft zu gewinnen. Erst heute, wo
sich der Kreis erweitert und die iiberzeugten und klar sehenden
Mitkampfer eine groBe Schar bilden und sich iiber alle Landesteile
erstrecken, ist der Moment gekommen, in dem auch die Eidgenos-
sische Front nicht mehr ruhen wird, bis sie in unaufhérlichem Ru-
fen und Kimpfen das Ziel einer neuen Einstellung unseres Volkes
zur Volksgemeinschaft erreicht haben wird, das Ziel alleiniger Ver-
antwortung gegeniiber Volk und Staat, unter endgiiltiger Abkehr
von jedem Opportunismus und jedem KompromiB.

Die Wege, auf denen die Eidgenossische Front dieses Ziel zu er-
reichen versucht, ergeben sich aus den schon 1931 veroffentlichten
und seither kaum wesentlich geiinderten politischen «Richtlinien».
In der Erkenntnis und Uberzeugung, daB das Grundiibel unserer
heutigen Politik und der ganzen Zerrissenheit unseres Volkslebens
in der weltanschaulich falschen Grundlage des GroBteils unserer
Parteien liegt, stellt die Eidgendssische Front die christliche Welt-
anschauung an die Spitze ihrer Grundlagen und zwar im ausdriick-
lichen Gegensatz zu der bis heute herrschenden Weltanschauung der
franzosischen Revolution und derjenigen des Marxismus, die beide
statt auf dem Boden der unwandelbaren Gesetze der gegen-
seitigen Verantwortung innerhalb der menschlichen Gemeinschaft
auf dem der wandelbaren Vernunft und des egoistischen Materialis-
mus stehen. In nationaler Beziehung anerkennt die Eidgenossische
Front die Volksgemeinschaft als den geschichtlich gewordenen und
niichstliegenden, natiirlichen Rahmen, in dem die Aufgaben jedes ein-
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zelnen Volksgenossen schicksalsverbunden zu losen sind und sie
stellt sich damit in Gegensatz zum Internationalismus. Aus dieser
Auffassung von einer besondern Aufgabe verlangt sie nicht nur
den Schutz und die Kriftigung der nationalen Unabhingigkeit, son-
dern auch der stolzen Wiirde der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Daf} die Eidgendssische Front deshalb auch mit aller Kraft fiir die
Landesverteidigung nach auflen und innen eintritt und diese Landes-
verteidigung unter Ablehnung von Soldnerheeren und in einer dem
Volke selbst verbundenen Armee sieht, ist selbstverstandlich.

Die Eidgenossische Front, die die Utopie des gewaltlosen Staates
ablehnt, bekimpft auch die heutige Gebundenheit und die darauf
begriindete Autorititslosigkeit der sich nur noch als Vertreter von
Klassen und Wirtschaftsgruppen fiihlenden Behorden und verlangt
mit allem Nachdrucke eine Regierung, die ihre Verantwortung allein
gegeniiber dem Volksganzen und den kommenden Generationen an-
erkennt und von diesem Boden aus nicht nur zu verwalten, sondern
zuregieren hat als Treuhinderin einer Gemeinschaft, fiir deren
gerechte Ordnung zu sorgen ihre erste Aufgabe ist.

Wie die Eidgenossische Front die besondere Aufgabe der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft im Vélkerleben anerkennt, so setzt sie
sich aus den gleichen Griinden geschichtlicher und kultureller Ver-
bundenheit auch fiir die Freiheit der Kantone und Gemeinden ein
und ist deshalb bewuBt foderalistisch unter Ablehnung jedes gleich-
macherischen Zentralismus und jeder kulturellen oder politischen
Einmischung irgendeines Landesteils in einen andern.

In sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht bekimpft die Eidgenossi-
sche Front vor allem den heutigen Staatssozialismus und den gleich-
macherischen Wohlfahrtsstaat, der dem Menschen, der Familie und
dem Berufsstand seine natiirliche Verantwortung wegnimmt und ihn
zur Nummer in einer seelenlosen Maschine entwiirdigt. Die Eidge-
nossische Front anerkennt umgekehrt die Freiheit aller organischen
Lebensordnungen wie der Familie, Schule, Kirche und des Berufs-
standes mit der einzigen, aber scharfen Einschrinkung der durch
diese Freiheit und die Ethik unserer christlichen Kultur bedingten
gegenseitigen Verantwortung, die abzugrenzen und zu erzwingen
Recht und Pflicht des Staates ist.

Auf diesen Grundlagen baut die Eidgenossische Front ihre Be-
wegung und ihren Kampf auf. Es sind wenige, aber sie beriihren
das Gebiet, an dem wir kranken und das wir zuerst angreifen miissen:
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das Gebiet der G e s i nn un gin Staat und Volksgemeinschaft. Diese
wenigen Grundlagen wiegen deshalb auch jedes Programm auf, weil
sie unverriickbar sind und keinen Kompromifl vertragen. Die Eid-
genossische Front wird deshalb auf dieser Grundlage auch den
Kampf unverriickbar und ohne Riicksicht zu Ende fithren, allein
getragen vom Gefiihl einer wahren Verantwortung gegeniiber un-
serer Yolksgemeinschaft und ehrlichster vaterlindisch - sittlicher
Uberzeugung.

Die Jungbauern
«Schweiz. Bauernheimatbewegung »
Von W. Wiedmer

Die Bewegung ist aus der Not der Nachkriegszeit geboren. Sie
wurde nicht «gemacht», sondern sie entwickelte sich organisch
aus kleinen Anfingen heraus, gliederte sich im Wachsen immer neue
Arbeitsgebiete an und umfaBt heute einen groBen Teil der Bauern-
jugend in der deutschen, mit erfreulichen Anfingen in der wel-
schen Schweiz. IThr Begriinder und Fiihrer ist Nationalrat Dr. H.
Miiller in GroBhochstetten.

«Glaube, Heimat, Freundschaft», das ist die De-
vise der «Jungbauern», der Triger der Bauernheimatbewegung. Aus
der Devise geht hervor, daB es sich um eine reli gios vater-
lindische Bewegung handelt, die ohne sektiererische Einfliisse
auf dem christlichen Boden der Landeskirche steht. Sie richtet neben
der Schulung des Wissens ihr Hauptaugenmerk auf die Schulung des
Charakters und des Willens. Aus dem Glauben an die sieghafte Kraft
des Guten und den Enderfolg der in Gottes Gebot verankerten Ar-
beit, aus der Freundschaft zum Mitarbeiter und Mitkampfer in ge-
meinsam zu iibender Treue gegeniiber der gemeinsamen Idee ent-
wickeln sich — Glaube und Freundschaft — zur Einheit im hohern
Begriff Heim at als der lebensnahen Form dessen, was die Biirger
eines Volkes unter Vaterland verstehen. So ist denn derjenige Bauer
ein zuverlissiger Staatshiirger und verstehender Mitbiirger zugleich,
der den Sinn des Bauernheimatgedankens in aller Tiefe erfaBt hat.
Aus dem Bauernheimatgedanken heraus wichst fiir ihn der Vater-
landsgedanke.

70



	Die eidgenössische Front

